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In vielen Immobilienunternehmen fris
tet das externe Rechnungswesen nur ein 
Schattendasein und Bilanzabteilungen 
erfüllen häufig lediglich die lästige ge
setzliche Pflicht. Nur selten besteht 
echte Bereitschaft auf Unternehmens
seite entscheidungsrelevante Informati
onen nach außen zu geben. Zwar begin
nt, die neue „Veröffentlichungspraxis“ 
dies zu verbessern, dennoch ist dem 
Handelsrecht nach wie vor die Informa
tionsfunktion des Jahresabschlusses eher 
fremd. Das im Mai 2009 verabschiedete 
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
soll dies ändern.

Zwang zum Umdenken

Restriktive Kreditvergabepolitik und 
Marktglobalisierung zwingen Unterneh
men zum Umdenken. Investoren verlan
gen immer häufiger umfangreiche Aus
künfte zur Geschäftsentwicklung. Allen 
voran Banken, die seit „Basel II“ ganz
heitliche Methoden für das Kreditrating 
entwickelten – und so zusätzlich Druck 
ausüben. Bedingt durch die unterschied
lichen Anforderungen an das Rech
nungswesen – das „interne“ liefert steu
erungsrelevante Informationen, wohin
gegen das „externe“ Rechnungswesen 
gesetzlich geforderte Informationen 
zusammenträgt − entwickelten sich 
diese immer weiter auseinander.

Ein modernisiertes Handelsrecht soll 
eine eigenständige Bilanzierung neben 
der IFRSBilanzierung schaffen, die  
kostengünstiger umzusetzen ist, gleich
zeitig aber entscheidungsrelevante In
formationen aus dem internen Rech
nungswesen liefert und das Gläubi
gerschutzprinzip nicht aufgibt. Dem 
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Transparenzanspruch und damit auch 
die Annäherung des internen an das 
externe Rechnungswesen wollte das 
BilMoG durch die Annäherung der  
Bilanzierung an internationale Bilan
zierungsregelungen gerecht werden.  
So ist die Abschaffung von Wahlrech
ten positiv, da diese vorher zur Gewinn
glättung genutzt wurden und den Ein
blick in die tatsächlichen Gesellschafts
verhältnisse für Dritte erschwerten. Die 
Abschaffung der formellen und umge
kehrten Maßgeblichkeit stärkt die In
formationsfunktion, da der Jahresab
schluss von Immobilienunternehmen 
stark durch steuerliche Regelungen ver
zerrt war.

Aufgrund der Abkoppelung der Handels 
von der Steuerbilanz gewinnen latente 
Steuern zunehmend an Bedeutung. Hin
sichtlich ihrer Bilanzierung ist das 
BilMoG nahe an die IFRS herangerückt. 
Darüber hinaus können zukünftig für 
steuerliche Verlustvorträge aktive latente 
Steuern bilanziert werden. Vorausset
zung ist, dass entsprechende Planungs
rechnungen des internen Rechnungswe
sens vorliegen, die eine Nutzung dieser 
Vorträge belegen. Diese konzeptionellen 
Änderungen werden zu einem erheb
lichen zusätzlichen Aufwand führen, 
aber das Zusammenwachsen von inter
nem und externem Rechnungswesen 
fördern.

Bei bestandshaltenden Immobilienunter
nehmen steht aus Steuerungssicht die 
Wertentwicklung des Portfolios im Fokus. 
Schon heute ermitteln viele Immobilien
unternehmen zur regelmäßigen Perfor
manceMessung die Immobilienwerte 
ihres Bestandes. Die IFRS griffen diesen 
Gedanken auf und schufen einen eige
nen Standard für die Bilanzierung lang
fristig vermieteten Vermögens. Nach  
IAS 40 wird regelmäßig ein Fair Value 
(Marktwert) der Immobilien erfasst und 
entweder bilanziert oder in den Notes 
ausgewiesen. Gleichzeitig muss das Un
ternehmen umfangreiche Informationen 
zur Immobilienbewertung für den Bi
lanzleser in den Notes angeben. Bei  
Bauunternehmen stehen die erwirt
schafteten Abrechnungsreserven im 
Vordergrund. Entscheidungsrelevantes 
Kriterium für die Führungsetage ist das 
tatsächliche Betriebsergebnis. Die IFRS 
setzten bei langfristigen Auftragsferti
gungen die Percentage of Completion 
Method in IAS 11 um, nach der anteilig 
erwirtschaftet Gewinne bereits berück
sichtigt werden.

Vertane Chancen

Die aufgeführten Vorschriften haben bei 
den betroffenen Immobilienunterneh
men zu einer engen Verzahnung zwi
schen externem und internem Rech
nungswesen geführt; für die jeweiligen 
Prozessabläufe hatten sie große Auswir
kungen. Das BilMoG hat diese Bilanzie
rungsvorschriften nicht umgesetzt und 
damit dem Rechnungswesen diesen An
passungsaufwand zwar erspart, aber eine 
Chance vertan, die Transparenz bei Im
mobilienunternehmen und damit das 
Zusammenwachsen von externem und 
internem Rechnungswesen zu fördern.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass das 
BilMoG die größte Reform der Rech
nungslegung seit dem BiRiLig von 1985 
ist und einen Kompromiss divergierender 
Interessen darstellt. Für Immobilienun
ternehmen ist es nur eingeschränkt ge
lungen, die Informationsfunktion des 
Jahresabschlusses signifikant zu verbes
sern. Aus organisatorischer Sicht führt 
das BilMoG nicht zu einem Zusammen
wachsen von internem und externem 
Rechnungswesen. Kritisch ist aber, dass 
bei der Bewertung von Rückstellungen 
neben dem Steuerrecht und den IFRS 
jetzt noch ein dritter Bewertungskreis 
durch das BilMoG geschaffen wurde; 
letzteres enthält für den Bilanzleser 
nicht unbedingt aussagekräftigere Infor
mationen, macht aber das Rechnungs
wesen noch komplexer.
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